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Für die Software wird regelmäßig kein Lastenheft erstellt; das Mengengerüst aus dem Angebot
ist häufig die Vertragsgrundlage. Vergleichbar ist diese Situation mit der Auswahl eines Speise-

lokals, auf der Karte ist auch die „Hardware“ mit einigen Ausführungsdetails beschrieben.
Aber ob die Salatbeilage aus Fertigsalaten vom Discounter besteht, wird man auf der Karte

vergeblich suchen. Wie im Restaurant gibt es auch Indikatoren beim Anlagenlieferanten.
Wie ist er personell besetzt, muss er Leistungen extern zukaufen, um die bestellte Leistung zu

erbringen, wie kompetent ist der Ansprechpartner, kann er differenziert und verständlich antworten,
muss er im Werk nachfragen, denkt er sich einfach eine Antwort aus, in der Hoffnung, dass man
es nicht merkt, oder versucht er durch Ausflüchte wie z.B. dem Hinweis auf Betriebsgeheimnisse

oder durch Verwirrung – unter Benutzung zahlreicher Fremdwörter oder Fachausdrücke –
den Kunden „zu befriedigen“?

Wenn ein Lieferant einen Sachverhalt nicht so erklären kann, dass sein Kunde ihn versteht,
dann hat nicht der Kunde ein Problem. Einen Vertrag zu unterschreiben, obwohl Fragen

ungeklärt sind, ist bei Eheschließungen üblich, auch deshalb werden etwa 50 Prozent
der Ehen in Deutschland geschieden.

E ine Steuerung wird häufig als
Bestandteil einer Gesamtanlage

bestellt. Nachfolgend soll dieser
Anwendungsfall die Grundlage der
Betrachtungen sein. Da man in die-
sem Fall nur einen Ansprechpartner
hat, geht man davon aus, dass auch
die Informationen beim Anlagenliefe-
ranten verfügbar sind, die man bei
einem Lieferanten, der nur für die
Steuerung zuständig wäre, definieren
würde. Das heißt, die Anforderung
des Kunden (das Lastenheft) unter-
scheidet nicht zwischen den verschie-
denen Gewerken, diese Koordinie-
rungsarbeit ist ausschließlich Auf-
gabe des Anlagenlieferanten.

Nicht ausreichend definiert
In Verträgen wird sehr häufig der Her-
steller bestimmter Hardwarekompo-
nenten vereinbart. Manchmal werden
auch Serien oder sogar Typen von
zum Beispiel speicherprogrammier-
baren Steuerungen oder Frequenz-
umformern definiert. Relativ selten
werden die Bauteile detailliert inklu-
sive Optionen spezifiziert.

Anforderungen (Lastenheft) und Lö-
sungen (Pflichtenheft) werden hierbei
sehr häufig miteinander vermischt.
Äußerst selten wird nach den eigenen

Bedürfnissen geforscht. Wenn man
ein Bauteil spezifiziert hat und sich
später herausstellt, dass es nicht die
erforderliche Funktion mitbringt, ist
man dann dafür verantwortlich, dass
die Anlage nicht bestimmungsgemäß
funktionieren kann?

Da sich Sachverständige und Gerichte
nicht einmal darüber einig sind, wie
zum Beispiel der Stand der Technik
definiert wird, macht es wenig Sinn,
solche Klauseln zu verwenden, wenn
man nicht spezifiziert, wie sie ver-
standen werden sollen. Der Verweis
auf das Handbuch der Rechtsförm-
lichkeit (http://hdr.bmj.de/swverz_s.
html 4.5 Abs. 252 ff.) wäre eine Mög-
lichkeit, die Klauseln zu definieren.

Gerade im Steuerungsbereich kommt
es häufig zu Streitfällen, denn es ist

praktisch unmöglich, die erwartete
und bestellte Leistung annähernd
vollständig und eindeutig vertraglich
zu definieren. Das bedeutet jedoch
nicht, dass man resignieren muss,
sondern dass man bekannte Fehler-
quellen ausschalten sollte.

Adjektive erschweren im Allgemeinen
die Lesbarkeit und sollen in Roma-
nen die Fantasie anregen. Deshalb
verwendet man in technischen
Beschreibungen und in Nachrichten
üblicherweise keine Adjektive. Einige
Steuerungsleute haben sehr viel
Fantasie und glauben, dass fehlende
Adjektive bedeuten, dass man an der
„fehlenden“ Stelle ein beliebiges
Adjektiv einfügen könnte. Wenn man
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Abb. 1: Sieht so eine Heidelandschaft
aus?



statt „der blaue Himmel“ nur der
Himmel schreiben würde, würde die
überwiegende Anzahl der Leser sich
einen blauen Himmel, eventuell mit
Wolken, vorstellen. Statt blau könnte
der Himmel natürlich auch grau,
pechschwarz, rot oder gar zimtfarben
sein.

Wer ein Gemälde mit einer Heideland-
schaft (siehe Abb. 1), Schafen und
Himmel bestellt, erwartet im Allge-
meinen nicht, dass er ein schwarz
lackiertes Stück Leinwand erhält, das
die Landschaft in einer mondlosen,
stockfinsteren Nacht zeigt. Wer nun
vor Gericht ziehen würde, müsste
beweisen, dass der Maler hier nicht
nur seine künstlerische Freiheit
genutzt hat, sondern dass etwas
anderes bestellt und geschuldet war.
Auch der Beweis, dass das Ergebnis
nicht dem Kaufpreis entspricht,
würde schwer zu erbringen sein.

Hätte er eine blühende Heideland-
schaft mit Schönwetterwolken am
hellblauen Himmel bestellt, hätte
er zwar keine schwarze Leinwand
erhalten, aber ob das Ergebnis ihn
befriedigt hätte, wäre bei einem so
fantasievollen Künstler weiterhin un-
gewiss gewesen.

Eine mögliche Lösung könnte hier
sein, den Arbeitsumfang zu schätzen
sowie vergleichbare Bilder zu be-
trachten und beides als Grundlage
der zu erbringenden Leistung mit
in den Vertrag aufzunehmen. Wenn
dieser Maler nun angibt etwa 300
Stunden für das Bild zu benötigen,
müsste man in den Wochen und
Tagen vor der Fertigstellung den Fort-
schritt regelmäßig überprüfen können.

Wenn jemand bereits während der
Vertragsverhandlung ein ungutes
Gefühl hat und trotz der Bedenken
eine Anlage bestellt, weil sie beson-
ders kostengünstig erscheint, muss
sich des Risikos bewusst sein, das er
damit eingeht. Aber auch namhafte
Anlagenbauer vergeben Aufträge an
externe Lieferanten und nicht alle
Mitarbeiter der Projektabwicklung
sind gleich qualifiziert und erfahren.
Ein sehr kompetenter und erfahrener
Vertriebsmitarbeiter repräsentiert die
Kompetenz des Unternehmens, aber
nicht unbedingt von jedem einzelnen
Mitarbeiter.

Überraschende
Interpretationsmöglichkeiten
Wie bei jedem Vertrag sollte zunächst
in „Prosatext“ allgemein verständlich
beschrieben werden, was man mit
der Anlage machen möchte. Das

heißt, hier gehören auch die ganz
normalen alltäglichen Dinge hinein,
die „eigentlich“ jeder weiß.

Wenn der Lieferant einem Referenz-
anlagen gezeigt hat, deren Steue-
rungsausführung einem zusagte, soll-
te man dies so mit in den Vertrag auf-
nehmen. Aber man sollte sich davor
hüten, etwas pauschal oder mehr als
nötig zu spezifizieren. So bestellte
jemand „... eine Sirupausmischanlage
inklusive Steuerung, wie gemeinsam
in Berlin am 1. Dezember 2008 be-
sichtigt“. Nun wurde die Sirupaus-
mischanlage geliefert, die mitgeliefer-
te Steuerung gehörte jedoch zu einer
Getränkeausmischanlage, denn die
gemeinsam besichtigte Anlage stellte
Fertiggetränk und nicht Sirup her.

Jemand anders bestellte eine Volu-
menstrom-Regelung und bekam ein
Ventil, das er auf- und zumachen
konnte. Der Lieferant erläuterte ihm,
dass dies eine Zweipunktregelung
sei und er über die Öffnungsdauer die
gewünschte Menge „regeln“ könne.
Von einer stufenlosen Regelung des
Volumenstroms wollte der Lieferant
nichts wissen. Außerdem erläuterte
der Lieferant, dass es bei einer SPS
technisch gar nicht möglich sei, stufen-
los zu regeln, da das digitalisierte
Signal immer in maximal etwa 25 000
Stufen regeln könne. Wenn der Kunde
seine Anlage mit einem Volumen-
strom zwischen 10 und 20 m3/h
mit einer Genauigkeit von 0,2 m3/h
betreiben können möchte, muss er
nichts über die Regelung schreiben.

Bei einer anderen Anlage wurden
aufwendige sekundäre Messeinrich-
tungen zur Verifizierung der primär
installierten Messwertaufnehmer mit
dem Lieferanten besprochen und
entsprechend installiert. In der
Steuerungsanforderung stand sinn-
gemäß „... eine Abweichung vom
Sollwert außerhalb der zulässigen
Toleranz wird somit von der Steue-
rung auf jeden Fall erfasst werden
...“.

Sogar wenn man die primären Mess-
wertaufnehmer spannungslos schal-
tete, gab es weder eine Störmeldung
noch wurde die Anlage abgeschaltet,
sondern sie produzierte weit außer-
halb der Spezifikation einfach weiter.
Die Anlage hat den Fehler natürlich
intern „registriert“, dass mit dieser
Erkenntnis eine Aktion erfolgen sollte,
hatte dem Programmierer ja niemand
gesagt.

In einer anderen Bestellung wurde die
Art und der Umfang der Kommentie-
rung der Software ausführlich be-
schrieben. Als sie geliefert wurde,
war die Kommentierung jedoch in



englischer Sprache, da dieser inter-
national tätige Lieferant dies grund-
sätzlich so machen würde, damit alle
seine Softwareingenieure problemlos
weltweit eingesetzt werden könnten.
Der deutsche Kunde wollte nicht
„einsehen“, dass er bei einem deut-
schen Lieferanten, der nur 50 Kilo-
meter entfernt seine Konzernzentrale
hat, spezifizieren muss, dass die
bestellte Dokumentation vollständig
in deutscher Sprache sein soll.

In einem anderen Fall gehörte die ge-
lieferte Kommentierung der Software
zu einem anderen Projekt. Der Pro-
grammierer hatte das Programm eines
„ähnlichen“ Projektes als Grundlage
genommen und aus Zeitmangel zwar
das Programm, aber nicht die Kom-
mentierung angepasst. Da er nicht
wusste, was er von dem anderen
Programm noch benötigen könnte,
löschte er die Programmteile nicht und
dem Kunden wurde ein Programm
mit über 1600 auskommentierten
Programmzeilen, mit insgesamt voll-
kommen unpassenden Kommentie-
rungen geliefert. Die Parameterliste
war überhaupt nicht angepasst
worden und über die Hälfte der
Formularfelder gehörten zu Para-
metern, die es in dieser Anlage gar
nicht gab.

Fallstricke
der Visualisierung
Ventile mit der Ruhelage offen (feder-
öffnend) führen regelmäßig zum Streit.
Der Bediener will in der Regel wissen,
ob ein Ventil auf oder zu ist. Ob es
dafür von der Steuerung angesteuert
werden muss, ist für einige vielleicht
interessant, andere verzichten auf
diese Information aber gerne. Wenn
aber nur die Ansteuerung und nicht
die Ventilstellung (gemeint ist hier
natürlich das Prozessventil und nicht
das Magnetventil im Schaltschrank)
angezeigt wird, verwirrt dies nicht nur
den Bediener.

Die Visualisierung sollte in der Regel
alle (wesentlichen) Informationen des
R + I-Schemas enthalten. Wenn in der
Schaltwarte an der Wand ein aus-
gedrucktes R + I-Schema hängt, weil
die Visualisierung nahezu alle nicht-
elektrischen Bauteile nicht darstellt,
demonstriert dies, dass die Visuali-
sierung ungenügend ist.

Das R + I-Schema ist in der Regel die
Grundlage der Visualisierung. Es muss
deshalb sehr sorgfältig erstellt und
geprüft werden. Die Anordnung der
Anlagenteile auf dem R + I-Schema in
der Art, wie sie der Bediener später

von der Schaltwarte aus sieht, hat
sich bewährt und ist mithilfe des Auf-
stellungsplans eigentlich sehr ein-
fach umzusetzen.

In einem gut ausgeführten R + I-
Schema werden die Messwertauf-
nehmer und die Anzeigen in der Vi-
sualisierung festgelegt. In dem Bei-
spiel (siehe Abb. 2) werden die Bau-
teile Druckaufnehmer (PT = Pressure
Transmitter) und Füllstandsgrenz-
schalter (LS = Level Switch) ebenso
wie die Funktion in der Steuerung als
Überfüllsicherung [LA+ = Level Alarm
(beim Ansprechen)], Leermelder (LI =
Level Indicator), Leer-Alarm [LA- =
Level Alarm beim (nicht bestim-
mungsgemäßen) Freiwerden] und
Volumenanzeige (VI = Volume Indica-
tor) dargestellt. Das heißt, der LA+
und der LA- sind beim bestimmungs-
gemäßen Betrieb überhaupt nicht zu
sehen.

Der LI zeigt an, ob der Tank leer oder
teilweise befüllt ist, da der VI im un-
teren Bereich möglicherweise nicht
oder nur sehr ungenau anzeigt. Der
Messwert des Druckaufnehmers wird
niemals als Druck angezeigt, sondern
nur intern genutzt, um den Inhalt des
Tanks zu berechnen und in einer im
Betrieb gebräuchlichen Volumen-
einheit (l, hl oder m3) anzuzeigen.
Weder eine Druck- noch eine Füll-
höhenanzeige sind hier für den Be-
diener akzeptabel.

Dass beim bestimmungsgemäßen
Entleeren des Tanks der untere Füll-
standsgrenzschalter keinen Alarm
auslösen soll, ist eigentlich jedem
einleuchtend. Da es für den, der
die Steuerung programmiert, einen
höheren Aufwand bedeutet, dies
richtig umzusetzen, führt dies jedoch
regelmäßig zu unnötigen Diskussio-
nen. Die in Abbildung 2 verwendeten
Diagrammsymbole sind nicht norm-
gerecht. Die Norm ist unvollständig
und geht auch heute noch davon
aus, dass die Symbole per Hand am
Brett und nicht mit einem CAD-Pro-
gramm gezeichnet werden. Nahezu
kein Anlagenbauer fertigt R + I-Sche-
mata normgerecht an.

Funktionen, die nicht aus dem R + I
Schema ersichtlich sind, müssen
mit einem anderen Dokument mit
entsprechend höherer Priorität fest-
gelegt werden. Im Beispiel der Abbil-
dung 2 wäre zum Beispiel statt „VI“
die Bezeichnung „LI“ (Level Indika-
tor) normgerecht. Aber wenn man
nicht irgendwo festlegt, dass man
Füllstände in Volumen, in der Einheit
Liter, ohne Kommastellen, auf fünf
Liter gerundet angezeigt bekommen
will, bekommt man den Füllstand
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Abb. 2: Die Visualisierung weicht oftmals vom tatsächlichen R+I-Schema ab.
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Alles Gute kommt von oben
Hochregallager wachsen stetig und benötigen immer
leistungsstärkere Materialfluss-Lösungen für einen
schnellen, sicheren und flexiblen Transport. Der Böb-
linger Anlagenbauer Eisenmann hat eine Lösung ge-
funden, den steigenden Durchsatzanforderungen ge-
recht zu werden und eine neue Elektrohängebahn (EHB)
mit zwei Lastaufnahmemitteln entwickelt: das EHB-Twin
Shuttle. Durch den Einsatz dieses platzsparenden
Materialflusssystems wird in der innerbetrieblichen
Logistik durch parallele Lastwechsel der Durch-
satz gegenüber Einzelfahrzeugen signifikant ge-
steigert.

Das EHB-Twin Shuttle kann Lasten mit einer Masse
von bis zu 2 000 kg befördern und durch mitfahrende
Tragkettenförderer oder Rollenbahnen zwei Paletten
gleichzeitig oder auch einzeln unabhängig voneinan-
der aufnehmen oder abgeben. Bei einer Geschwin-
digkeit von bis zu 120 Meter pro Minute können über
760 Paletten pro Stunde in der Hochregallager-Vor-
zone befördert werden. Das entspricht einer Durch-
satzsteigerung von bis zu 75 Prozent im Vergleich zu
Einzelfahrzeugen.

Dank der kompakten Bauweise ist dieses Material-
flusssystem platzsparend. Durch die Zusammenfüh-
rung von zwei Paletten auf einem Fahrzeug ergeben
sich neue Perspektiven in der Layout-Planung. Neben
der Platzersparnis im Übergabebereich von etwa
50 Prozent – durch dichter angeordnete Übergabe-
förderer – ist das EHB-Twin Shuttle im Vergleich zu
Einzelfahrzeugen etwa sechs Prozent kürzer.

Diese Komprimierung macht sich besonders bei
Puffer-, Leerfahrzeug- und Parallelstrecken bemerkbar.
Auch wenn der Sicherheitsabstand bei voller Fahrt
nach jedem Fahrzeug nahezu gleichbleibt, wird
dieser nur nach jeder zweiten Palette benötigt. So
können mehr Fahrzeuge auf gleicher Streckenlänge
eingesetzt und die Kapazität deutlich gesteigert
werden.

Brauerei Spendrups setzt auf Twin Shuttle

Ob Bier, Softdrinks oder Wasser, künftig werden die
Getränke der südschwedischen Privatbrauerei Spen-
drups schneller fließen. Vier Millionen Hektoliter laufen
hier jährlich durch die Leitungen, werden abgefüllt,
verpackt und kommissioniert. Genau für diesen Zweck
hat System Logistics Spa die Firma Eisenmann
beauftragt, seine neue Elektrohängebahn zu liefern.
Generalunternehmer des Projekts ist System Logis-
tics Spa. Sie bekamen den Auftrag, das neue Logis-
tikzentrum von Spendrups auszustatten.

Seit Anfang des Jahres läuft
das EHB-Twin Shuttle bei
Spendrups in Grängesberg,
einem Ort etwa 230 km
nordwestlich von Stockholm.
An sechs bis sieben Tagen
die Woche, rund um die Uhr,
ist das EHB-Twin Shuttle im
Einsatz und verbindet auf
800 Metern die Produktion
mit dem Hochregallager und
der Kommissionierung.

Durch die kompakte Bau-
weise von zwei Paletten
auf einem Fahrzeug konnte
Spendrups Platz einsparen.
Sowohl im Übergabebereich
– durch dichter angeordnete
Übergabeförderer – als auch
bei den Puffer-, Leerfahrzeug-
und Parallelstrecken. Auch
wenn der Sicherheitsabstand
bei voller Fahrt nach jedem
Fahrzeug nahezu gleichbleibt, wird dieser nur nach
jeder zweiten Palette benötigt. So können mehr Fahr-
zeuge auf gleicher Streckenlänge eingesetzt und die
Kapazität gesteigert werden. (TTL)

Das EHB-Twin Shuttle
bei der Brauerei
Spendrups im Einsatz

möglicherweise in Meter ohne Nach-
kommastellen oder in mm mit drei
Nachkommastellen angezeigt.

Falls man nicht Einheiten und Nach-
kommastellen festlegt, muss man
eventuell CIP-Soll-Zeiten in Milli-
sekunden eingeben. Diese Beispiele
klingen so, als ob sie aus Schilda
stammen würden, aber scheinbar ist
Schilda in ganz Deutschland.

Unzureichend oder falsch parame-
trierte Frequenzumformer und PID-
Regler sind eher Regel als Aus-
nahme. Zu einem Standard-Regler-
baustein gehört immer eine Trend-
anzeige. Unverständliche Fehlermel-
dungen kennt jeder Microsoft-Nutzer,
aber deshalb entsprechen sie trotz-
dem nicht „den anerkannten Regeln
der Technik“. Die Bedienung muss

anwenderorientiert sein, denn die
Steuerung bestimmt die Ergonomie
der Anlage.

Fazit
Es ist nicht möglich, eine Software
vollständig zu beschreiben. Deshalb
sollte schriftlich zum Ausdruck ge-
bracht werden, wie wichtig einem die
Steuerungssoftware ist und welche
Funktionen man zwingend erwartet.
Höfliche Formulierungen könnten als
Kann- oder Wunsch-Anforderung
ausgelegt werden. Die Verwendung
einer Technikklausel macht Sinn, wenn
sie klar definiert ist.

Auf Grundlage des vereinbarten Kauf-
preises kann abgeschätzt und somit
auch festgelegt werden, zu welchem

Zeitpunkt wie viel der Programmier-
arbeit abgeschlossen sein muss;
diese Zwischenziele sollten kontrol-
liert werden. Die Nicht-Einhaltung
von Vereinbarungen muss schmerz-
hafte Konsequenzen zur Folge haben.

Gesunder Menschenverstand reicht
nicht aus, die vereinbarte Leistung
muss allgemeinverständlich und mög-
lichst ausführlich beschrieben sein.
Falls der Lieferant Fragen nach der
Darstellung einer Verriegelung nicht
beantworten kann, oder sich weigert
im R + I -Schema unterschiedlich dar-
gestellte Bauteile auch in der Vi-
sualisierung zu differenzieren, ist es
möglicherweise nicht mehr nötig
über die Darstellung von nicht steue-
rungsrelevanten Bauteilen zu spre-
chen. �
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